


A U F N A H M E A N T R A G
zur Mitgliedschaft im AMATEUR-SCHWIMM-CLUB DUISBURG E.V.

Die Vereinsbeiträge

Die zur Zeit gültigen Jahresbeiträge (unabhängig vom Zeitpunkt des Eintritts ist jeweils der 
volle Jahresbeitrag fällig!)
Beitragsänderungen erfolgen durch Beschluss der Mitgliederversammlung.

Aktuelle Satzung,
Vereins- & Badeordnung,
Beitrags- & Gebührenordnung und 
Jugendordnung zum Download.

Oder in der Geschäftsstelle in 
Papierform erhältlich.
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*Für Schüler, Auszubildende und Studenten zwischen 18 und bis einschließlich 26 Jahre gilt 
folgende Regelung: Gegen Vorlage eines jährlich einzureichenden Nachweises, wie Schulbescheinigung, 
Ausbildungsvertrag oder der aktuellen Immatrikulationsbescheinigung, ermäßigt sich der 
Erwachsenenbeitrag um die Hälfte!

Für Jugendliche & Kinder, bis einschließlich 17 Jahren, die mit mindestens einem Elternteil 
Mitglied sind, tritt eine Beitragsminderung ein: Das 2. Kind zahlt 65 € der in der betreffenden 
Altersklasse genannten Beiträge & vom 3. Kind an besteht Beitragsfreiheit. 
Wenn eines der Kinder aus der jeweiligen Altersklasse ausscheidet, rückt das nächste Kind in die 
darauffolgende Beitragsgebühr auf.

Aufnahme von Kindern unter 14 Jahren nur mit Erziehungsberechtigten möglich.

Die Aufnahmegebühren

Erwachsene 310 €
Junge Erwachsene vom 18. Lebensjahr bis einschließlich 26 Jahre mit Ermäßigungsanspruch* 155 €
Kinder & Jugendliche vom 7. Lebensjahr bis einschließlich dem 17. Lebensjahr 125 €
Kleinkinder bis einschließlich 6 Jahren FREI!

Erwachsene 100 €
Jugendliche von 7 bis einschließlich 17 Jahren 100 €
Kleinkinder von 0 bis einschließlich 6 Jahren, deren Eltern bereits Mitglieder sind 50 €

Kleiner Schrank 10,00 €
Großer Schrank 15,00 €
Liegenplätze je nach Größe ab 10,00 €

Das familienfreundliche Angebot für Ehepaare/Einzelpersonen mit einem oder 
mehreren Kindern unter 18 Jahren: Die Aufnahmegebühr entfällt!

Sonstige Gebühren

Jährliche Gebühr für Schränke und Liegeneinstellplätze

Beendigung der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft kann durch schriftliche Kündigung zum Ende eines Kalenderjahres unter Wahrung einer 
Frist von drei Monaten (Stichtag 30.09.) und nach Erledigung aller satzungsmäßigen Verbindlichkeiten 
beendet werden.

Der aktuelle Mitgliedsausweis ist zum Ende der Mitgliedschaft in der Geschäftsstelle abzugeben!

Unsere Vereinsapp
Alle Infos zum Verein!
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